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Erwägungen
E. 1
Der Verfahrensgang bis zum erstinstanzlichen Urteil ergibt sich aus dem ange- fochtenen Entscheid (Urk. 80 S. 5).
E. 2
Mit Urteil vom 14. Dezember 2023 wurde der Beschuldigte des gewerbsmäs- sigen Diebstahls, der mehrfachen Sachbeschädigung, des mehrfachen Haus- friedensbruchs sowie des Vergehens gegen das Bundesgesetz über die Auslände- rinnen und Ausländer und über die Integration schuldig gesprochen. Der bedingte Vollzug bezüglich der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich – Sihl vom 24. November 2022 ausgefällten bedingten Freiheitsstrafe von 90 Tagen wurde widerrufen und der Beschuldigte wurde unter Einbezug der widerrufenen Strafe be- straft mit einer unbedingten Freiheitsstrafe von 34 Monaten als Gesamtstrafe sowie teilweise als Zusatzstrafe zu der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich – Sihl vom 24. November 2022 ausgefällten Strafe unter Anrechnung der bis dahin erstandenen Haft und vorzeitigen Strafvollzugs. Der bedingte Vollzug bezüglich der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich – Sihl vom 12. Mai 2022 ausgefällten Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je Fr. 150.– wurde widerrufen und der Beschul- digte wurde im Sinne von Art. 66a Abs. 1 lit. c und lit. d StGB inkl. Ausschreibung im Schengener Informationssystem für 8 Jahre des Landes verwiesen (Urk. 80 S. 59 ff.).
E. 2.1
Der Beschuldigte hat mehrere Delikte begangen. Die Straftaten gemäss den Dossiers 1, 2, 5, 7 und 8 hat der Beschuldigte vor Erlass des Strafbefehls der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 24. November 2022 verübt. Die Delikte gemäss den Dossiers 4, 6, 9 und 10 fallen in die Zeit nach dem besagten Strafbefehl. Mit diesem Strafbefehl wurde der Beschuldigte mit einer Freiheitsstrafe von 90 Tagen sanktioniert (Urk. 85). Für die vor dem genannten Strafbefehl begangenen Taten stellt sich somit die Frage einer teilweisen retrospektiven Konkurrenz, sofern die- selbe Strafart wie beim besagten Strafbefehl gewählt wird (vgl. nachfolgend Ziff. III./5.).
E. 2.2
Auch bezüglich der technischen Vorgehensweise bei teilweiser retrospektiven Konkurrenz ist auf die zutreffenden Ausführungen im angefochtenen Entscheid zu verweisen (Urk. 80 S. 33 ff.). Ergänzend ist festzuhalten, dass wenn der Einzel- oder Gesamtstrafe der neu zu beurteilenden Taten die schwerste Straftat zugrunde liegt, diese um die Grundstrafe angemessen zu erhöhen ist. Die infolge Asperation eintretende Reduzierung der rechtskräftigen Grundstrafe ist von der Strafe für die
- 13 - neu zu beurteilenden Delikte abzuziehen und ergibt die Zusatzstrafe. Bilden die Grundstrafe und die Strafe für die neu zu beurteilenden Delikte ihrerseits Gesamts- trafen, kann das Zweitgericht der bereits im Rahmen der jeweiligen Gesamtstrafen- bildung erfolgten Asperation durch eine gemässigte Berücksichtigung bei der Zu- satzstrafenbildung Rechnung tragen (BGE 142 IV 265 E. 2.4.3 f.)
E. 3
Die Vorinstanz hat darüber hinaus richtigerweise auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung verwiesen, welche es zu beachten gilt, wenn - wie vorliegend - ein gewerbsmässiges Delikt zu beurteilen ist, von dem der eine Teil der Einzeltaten vor und der andere nach einer früheren Verurteilung begangen worden ist (Urk. 80 S. 35, BGE 145 IV 377 Erw. 2.3.3. sowie Regeste). Demgemäss sind die Handlun- gen als Einheit zu betrachten, wobei sich die Einzelakte im Rahmen der Strafzu- messung in denjenigen Teil der Delikte eingliedern, in welchen die letzte Einzeltat fällt. Art. 49 Abs. 2 StGB (Zusatzstrafe) findet gemäss erwähntem Bundesgerichts- entscheid keine Anwendung auf die Delikte vor der Vorstrafe (ebd.). Bei der Straf- zumessung betreffend den gewerbsmässigen Diebstahl ist somit auf den Zeitpunkt der letzten diesbezüglichen Einzeltat vom 1. April 2023 abzustellen.
E. 4
Vor dem Strafbefehl vom 24. November 2022 begangene Delikte
E. 4.1
Sachbeschädigung betreffend Dossier 1 In objektiver Hinsicht ist festzuhalten, dass der Beschuldigte diesbezüglich einen Sachschaden in der Höhe von ca. Fr. 1'700.– durch Bohren mehrerer Löcher in den Fensterrahmen anrichtete. Die Schadensbehebung gestaltet sich für die Geschä- digten als Bewohner der betroffenen Wohnung jeweils aufwendig und mühsam, was auch für die anderen vorliegend zu beurteilenden Sachbeschädigungen gilt. Die Sachbeschädigung diente ihm als Mittel zum Zweck (Einbruchdiebstahl). Die objektive Tatschwere erweist sich im Spektrum möglicher Schäden als leicht. Bezüglich des subjektiven Tatverschuldens ist zu beachten, dass der Beschuldigte direktvorsätzlich handelte. Die objektive Tatschwere relativiert sich durch die subjektive Komponente in keiner Weise. Insgesamt ist damit von einem leichten Verschulden auszugehen.
- 14 - Im Strafrahmen von Freiheitsstrafe bis drei Jahre oder Geldstrafe erscheint eine Sanktion von einem Monat Freiheitsstrafe resp. einer Geldstrafe von 30 Tages- sätzen als angemessen.
E. 4.2
Sachbeschädigung betreffend Dossier 2 Der Beschuldigte durchtrennte die Verbindungsseile der Lamellenstoren vor dem Schlafzimmer des Geschädigten und verursachte so einen Sachschaden in der Höhe von ca. Fr. 1'000.–. Wiederum diente diese Tat als Mittel zum Zweck. Hin- sichtlich der subjektiven Tatschwere gilt das zuvor Gesagte. Das Tatverschulden ist angesichts des Möglichen insgesamt ebenfalls als leicht anzusehen. Diesbezüg- lich erscheint wiederum eine Sanktion von einem Monat Freiheitsstrafe resp. von 30 Tagessätzen Geldstrafe als angemessen.
E. 4.3
Sachbeschädigung betreffend Dossier 5 Der Beschuldigte beschädigte beim Einbruch gemäss Dossier 5 Fenster- und Tür- rahmen durch Ausbrechungen, Absplitterungen, Kratzspuren und eingedrückte Fensterdichtungen und er durchschnitt mehrere Fensterstoren. Dadurch entstand ein erheblicher Sachschaden in der Höhe von ca. Fr. 14'000.--. Die Sachbeschädi- gung beging der Beschuldigte als Mittel zum Zweck, dem Einbruchdiebstahl. In sub- jektiver Hinsicht handelte er wiederum direktvorsätzlich. Das Tatverschulden wiegt zwar noch leicht, führt jedoch zu einer Strafe von 3 Monaten resp. 90 Tagessätzen.
E. 4.4
Sachbeschädigung betreffend Dossier 8 Wiederum beschädigte der Beschuldigte den Fensterrahmen durch Bohren von Löchern in den Fensterrahmen zwecks Einbruchdiebstahls und verursachte da- durch einen Schaden in der Höhe von ca. 3'000.–. Bezüglich des subjektiven Tat- verschuldens gilt das zuvor Gesagte. Insgesamt ist das Verschulden als leicht zu veranschlagen, eine Freiheitsstrafe in der Höhe von einem Monat resp. eine Geld- strafe von 30 Tagessätzen ist diesbezüglich angemessen.
E. 4.5
Hausfriedensbruch gemäss Dossier 1
- 15 - In objektiver Hinsicht fällt ins Gewicht, dass sich der Beschuldigte Zutritt zu einer abgeschlossenen Wohnung verschaffte, was für die Geschädigten unter Umstän- den traumatisch sein und als massiver Eingriff in die Privatsphäre empfunden werden kann. Er hielt sich zwecks Begehung des Diebstahls und zur flüchtigen Durchsuchung der Wohnung in derselben auf. Aufgrund des Gesagten und ange- sichts des unter diesem Straftatbestand Möglichen ist insgesamt von einem leich- ten bis noch leichten Verschulden auszugehen, wofür eine Sanktion von 2 Monaten resp. 60 Tagessätzen angemessen erscheint.
E. 4.6
Hausfriedensbruch gemäss Dossier 2 Der Beschuldigte betrat das umfriedete Grundstück des Geschädigten, ergriff aber vor Betreten der Wohnräume die Flucht, als er vom Geschädigten überrascht wurde. Es ist daher davon auszugehen, dass der Beschuldigte eine Konfrontation vermeiden wollte. Das objektive und subjektive Tatverschulden wiegen leicht, weshalb sich eine Freiheitsstrafe von einem Monat resp. eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen rechtfertigt.
E. 4.7
Hausfriedensbruch gemäss Dossier 5 Der Beschuldigte drang in die Wohnräume der Geschädigten ein - wobei ein grösserer Widerstand zu überwinden war - und durchsuchte diese nach Wert- gegenständen bis er von den Geschädigten dabei gestört wurde und den Tatort verliess. Dem Beschuldigte war offensichtlich egal, dass ein Zusammentreffen für die Betroffenen sehr gravierend sein kann. Er handelte direktvorsätzlich. Das Tatverschulden wiegt diesbezüglich noch leicht, wobei eine Freiheitsstrafe von drei Monaten resp. 90 Tagessätzen Geldstrafe als angemessen erscheint.
E. 4.8
Hausfriedensbruch gemäss Dossier 7 Diesbezüglich verschaffte sich der Beschuldigte Zutritt zum Balkon des Geschä- digten, wurde aber vor dem Eindringen in die Wohnung vom Geschädigten be- merkt, worauf er die Flucht ergriff. Subjektiv handelte er direktvorsätzlich. Das Tat-
- 16 - verschulden wiegt insgesamt leicht. Eine Strafe von einem Monat resp. 30 Tages- sätzen erscheint angemessen.
E. 4.9
Hausfriedensbruch gemäss Dossier 8 Der Beschuldigte verschaffte sich Zutritt zur umfriedeten Terrasse, verliess diese aber aufgrund der ausgelösten Alarmanlage wieder. Er handelte direktvorsätzlich. Das Verschulden ist als leicht zu werten und eine Freiheitsstrafe von einem Monat resp. 30 Tagessätzen scheint angemessen.
E. 5
Die Täterkomponenten betreffend Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch gemäss Dossiers 1, 2, 5, 7 und 8 sind wie folgt zu gewichten: Die Vorinstanz hat das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse des Beschul- digten korrekt wiedergegeben. Darauf kann verwiesen werden (Urk. 80 S. 36 f.). Wenn der Beschuldigte in seinen nach der erstinstanzlichen Hauptverhandlung ein- gereichten Briefen behauptet, er sei vor seiner Einreise in die Schweiz bei der Firma I._____ LTD, angestellt gewesen (Urk. 63, 65, 66/1), widerspricht dies seinen frü- heren Behauptungen, wonach er vor seiner Abreise in China selbständig mit einem Partner Werbung für LED-Werbetafeln gemacht und in sein Geschäft investiert habe. Die Vorstrafe vom 12. Mai 2022 wegen rechtswidriger Einreise und rechts- widrigen Aufenthalts ist zwar nicht einschlägig, jedoch fällt die Delinquenz während laufender Probezeit bezüglich des Strafbefehls vom 12. Mai 2022 negativ ins Ge- wicht. Sein Geständnis an der erstinstanzlichen Hauptverhandlung betreffend Dos- sier 4 und insbesondere die nach der erstinstanzlichen Hauptverhandlung brieflich deponierten vollumfänglichen Geständnisse erfolgten spät, nach erdrückender Be- weislage und nach der nun rechtskräftigen Verurteilung zu den besagten Delikten. Wenn sich der Beschuldigte heute resp. in seinen genannten Briefen aus tiefstem Herzen bei allen Geschädigten entschuldigt (Urk. 63 und 65), kann dies nur noch marginal strafmindernd berücksichtigt werden. Die negativen Aspekte der Täter- komponente überwiegen somit die positiven. Die nachfolgend zu berechnende Freiheitsstrafe für die heute zu beurteilenden, vor dem Strafbefehl vom 24. Novem- ber 2022 begangenen Taten ist angesichts dessen um einen Monat zu erhöhen (vgl. Ziff. III./7.).
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E. 6
Zur Wahl der Sanktionsart: Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch sehen als mögliche Sanktionen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe vor (Art. 144 Abs. 1 StGB; Art. 186 StGB). Aufgrund der Tatsache, dass sich der Beschuldigte in Bezug auf die am 12. Mai 2022 von der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl ausgesprochene Geldstrafe unbeeindruckt zeigte sowie angesichts der offensichtlichen Uneinbring- lichkeit von Geldstrafen (Art. 41 Abs. 1 lit. b StGB) sind bezüglich der genannten Delikte Freiheitsstrafen auszusprechen.
E. 7
Damit sind die rechtskräftige Grundstrafe (Freiheitsstrafe von 90 Tagen) und die für die vorliegend neu beurteilten Taten auszusprechenden Strafen in Anwendung des Asperationsprinzips gemäss Art. 49 Abs. 1 StGB zu schärfen. Die Delikte der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs sind mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren (oder Geldstrafe) zu ahnden, ebenso die mit besagtem Strafbefehl bereits beurteilte Fälschung von Ausweisen. Der rechtswidrige Aufenthalt, welcher damals ebenfalls bereits abgeurteilt wurde, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Die schwerste vor dem 24. November 2022 begangene Straftat ist vorliegend der Hausfriedensbruch gemäss Dossier 5, welcher mit einer Einsatz- strafe von 3 Monaten Freiheitsstrafe zu ahnden ist. In Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB ist diese Einsatzstrafe zunächst aufgrund der Sachbeschädigungen gemäss Dossiers 1, 2, 5 und 8 um 15, 15, 45 und 15 Tage (d.h. um insgesamt 90 Tage) sowie aufgrund der übrigen Hausfriedensbrüche gemäss Dossiers 1, 2, 7, und 8 um 30, 15, 15 und 15 Tage (d.h. um insgesamt 75 Tage) zu erhöhen. Dies ergibt ein Zwischenresultat von einer Freiheitsstrafe in der Höhe von 255 Tagen resp. von 8½ Monaten. Aufgrund der vorstehend beurteilten Täterkomponente rechtfertigt sich ein Zuschlag von einem Monat, womit sich ein Zwischentotal von 9½ Monaten ergibt. Nach Berücksichtigung der zu asperierenden Grundstrafe er- scheint eine Gesamtfreiheitsstrafe von 11 Monaten angemessen. Nach Abzug der Grundstrafe von 3 Monaten resultiert eine Zusatz-Freiheitsstrafe von 8 Monaten.
E. 8
Nach dem Strafbefehl vom 24. November 2022 begangene Delikte
E. 8.1
Nachfolgend sind die Einsatzstrafen für den gewerbsmässigen Diebstahl als schwerste Straftat, für die Sachbeschädigungen und Hausfriedensbrüche nach dem Strafbefehl vom 24. November 2022 sowie für die Widerhandlung gegen das
- 18 - AIG zu bestimmen. Unter der Voraussetzung, dass bei allen Delikten dieselbe Strafart vorliegt, ist in Anwendung des Asperationsprinzips eine Gesamtstrafe zu bemessen. Bezüglich der Wahl der Sanktionsart ist auch hier eine Freiheitsstrafe auszufällen, da eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden könnte (Art. 41 Abs. 1 lit. b StGB).
E. 8.2
Gewerbsmässiger Diebstahl Die Vorinstanz hat zutreffend darauf hingewiesen, dass die versuchten Diebstähle in der Gewerbsmässigkeit aufgehen (Urk. 80 S. 39). Zur objektiven Tatschwere hat sie zudem ausgeführt, dass der Beschuldigte Vermögenswerte von insgesamt rund Fr. 10'000.– erbeutet habe, dass jedoch der tatsächlichen Deliktssumme keine überragende Bedeutung zukomme, da dieser etwas Zufälliges anhafte und der Beschuldigte ohnehin beabsichtigt habe, mög- lichst viel zu erbeuten. Weiter hielt die Vorinstanz fest, dass der Beschuldigte die Einbrüche systematisch und mit diversem Werkzeug begangen habe, weshalb von einer Planung auszugehen sei. Vielfach seien die Bewohner zudem in ihren Liegenschaften anwesend gewesen, was den Beschuldigten jedoch nicht von der Tatbegehung abgehalten habe, was eine gewisse Dreistigkeit und wiederum Rücksichtslosigkeit belege. Ebenfalls zu beachten sei der eher lange Delikts- zeitraum von insgesamt knapp einem Jahr. Die Erwägungen der Vorinstanz sind zutreffend und zu übernehmen, ebenso die Gewichtung der objektiven Tatschwere als nicht mehr leicht (Urk. 80 S. 39). In subjektiver Hinsicht fallen das direktvorsätzliche Handeln und die rein egoisti- sche Motivation der Selbstbereicherung ins Gewicht. Wie die Vorinstanz zutreffend festhielt, nahm der Beschuldigte keinerlei Rücksicht auf die Auswirkungen, die solche Einbruchsdiebstähle bei den Geschädigten hervorrufen können (Urk. 80 S. 40) Finanzielle Engpässe vermögen das Verhalten nicht zu entschuldigen. Die subjektive Tatschwere vermag die objektive Tatschwere nicht zu relativieren und es bleibt bei einem nicht mehr leichten Verschulden. Die Verteidigung moniert die Höhe der von der Vorinstanz veranschlagten Einsatzstrafe von 21 Monaten für
- 19 - den gewerbsmässigen Diebstahl und verweist auf andere Obergerichtsurteile (Urk. 94 S. 3 f.). Hierzu ist festzuhalten, dass die veranschlagten 21 Monate Frei- heitsstrafe im Vergleich mit anderen Urteilen durchaus angemessen sind, zumal vorliegend keine strafmindernden Umstände wie Drogensucht oder verminderte Schuldfähigkeit zu berücksichtigen sind und es nicht um beispielsweise Ladendieb- stähle, sondern Diebstähle in Privaträumen ging. Die von der Vorinstanz für die Tatkomponente insgesamt festgelegte Freiheitsstrafe von 21 Monaten ist daher zu übernehmen.
E. 8.3
Sachbeschädigung gemäss Dossier 4 Der Beschuldigte richtete diesbezüglich durch Einschlagen der Verglasung der Terrassenschiebetür einen Sachschaden in der Höhe von ca. Fr. 2'000.– an. Wiederum diente diese Aktion als Mittel zum Zweck. In subjektiver Hinsicht handelte der Beschuldigte direktvorsätzlich. Insgesamt ist das Verschulden als leicht zu veranschlagen, eine Freiheitsstrafe in der Höhe von einem Monat ist diesbezüglich angemessen.
E. 8.4
Sachbeschädigung gemäss Dossier 6 Diesbezüglich verursachte der Beschuldigte einen Sachschaden in der Höhe von ca. Fr. 1'300.–, indem er die Lamellenstoren beschädigte und bei der Terrassentüre ein Loch in den Türrahmen bohrte. Bezüglich der subjektiven Tatkomponente gilt dasselbe wie bei allen vorliegend beurteilten Sachbeschädigungen. Das Tatver- schulden wiegt insgesamt wiederum leicht, womit sich eine Freiheitsstrafe von einem Monat rechtfertigt.
E. 8.5
Hausfriedensbruch gemäss Dossier 4 Der Beschuldigte betrat diesbezüglich die abgegrenzte Terrasse und in der Folge die Wohnung der Geschädigten, welche er dann durchsuchte. Er handelte direkt- vorsätzlich. Das Tatverschulden ist insgesamt als leicht bis noch leicht zu bewerten und die Strafe ist auf zwei Monate festzusetzen.
E. 8.6
Hausfriedensbruch gemäss Dossier 6
- 20 - Der Beschuldigte betrat den abgegrenzten Garten des hier relevanten Mehrfamili- enhauses. Es gelang ihm jedoch nicht, in die Wohnung der Geschädigten einzu- dringen. Der Beschuldigte handelte vorsätzlich. Das Tatverschulden wiegt insge- samt leicht und die Strafe ist auf einen Monat festzusetzen.
E. 8.7
Hausfriedensbruch gemäss Dossier 9 Diesbezüglich ist der Beschuldigte wiederum in ein umfriedetes Grundstück ein- gedrungen. Von einem Nachbarn ertappt ergriff er die Flucht, bevor er in die Wohn- räume eindringen konnte. Das Tatverschulden wiegt leicht, wobei eine Freiheits- strafe von einem Monat gerechtfertigt erscheint.
E. 8.8
Rechtswidriger Aufenthalt gemäss Dossier 10 Hinsichtlich der objektiven Tatschwere ist diesbezüglich festzuhalten, dass sich der Tatzeitraum auf vier Monate erstreckt. Der Beschuldigte handelte direktvorsätzlich. Er kam in die Schweiz, um zu delinquieren. Das Tatverschulden wiegt insgesamt noch leicht und eine Freiheitsstrafe in der Höhe von knapp zwei Monaten scheint angemessen. Bereits an dieser Stelle ist zu beachten, dass der Beschuldigte über zwei einschlägige Vorstrafen verfügt, welche sich straferhöhend auswirken. Eine Erhöhung auf zweieinhalb Monate scheint angemessen.
E. 9
Bezüglich der Täterkomponente kann auf das vorstehend unter Ziff. III.5. Ausge- führte verwiesen werden. Aufgrund der Delinquenz während zweier Probezeiten ist die Gesamtstrafe um einen weiteren Monat zu erhöhen.
E. 10
In Anwendung des Asperationsprinzips ist von der für den gewerbsmässigen Diebstahl festgelegten Einsatzstrafe in der Höhe von 21 Monaten auszugehen und diese aufgrund der Sachbeschädigungen gemäss Dossiers 4 und 6 um je 15 Tage, aufgrund der Hausfriedensbrüche gemäss Dossiers 4, 6 und 9 um 30, 10 und 10 Tage, aufgrund des rechtswidrigen Aufenthalts gemäss Dossier 10 um 40 Tage zu erhöhen. Daraus resultiert als Zwischenergebnis eine Gesamtfreiheitsstrafe in der Höhe von 25 Monaten. Nach Berücksichtigung der erwähnten Täterkomponente resultiert betreffend die nach dem Strafbefehl vom 24. November 2022 begange- nen Delikte eine Gesamtfreiheitsstrafe in der Höhe von 26 Monaten.
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E. 11
Widerruf der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 24. Novem- ber 2022 ausgefällten Strafe
E. 11.1
Die Voraussetzungen für den Widerruf einer früheren, bedingt ausgefällten Strafe wurden im angefochtenen Entscheid zutreffend dargelegt, worauf verwiesen werden kann (Urk. 80 S. 42 f.). Ebenso kann auf die Darlegung der bundesgericht- lichen Praxis bei der Bildung einer Gesamtstrafe unter Einbezug einer widerrufenen Strafe verwiesen werden (Urk. 80 S. 43).
E. 11.2
Die Vorinstanz schätzte die Bewährungsaussichten in Bezug auf den Be- schuldigten zutreffend als negativ ein (Urk. 80 S. 43). Der Beschuldigte delinquierte trotz zweier im selben Jahr erfolgten Schuldsprüche weiter und liess sich davon nicht beeindrucken. Es kann ihm daher keine günstige Prognose gestellt werden. Der bedingte Vollzug der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 24. November 2022 ausgesprochenen Freiheitsstrafe ist daher zu widerrufen.
E. 12
Die unter Ziff. III./9. errechnete Gesamtstrafe für die nach dem 24. November 2022 begangenen Taten in der Höhe von 26 Monaten ist mit der zu widerrufenden Freiheitsstrafe von drei Monaten zu asperieren, wodurch eine Gesamtstrafe von 28 Monaten resultiert. Nach zusätzlicher Addition der zuvor unter Ziff. III./7. er- rechneten Zusatzstrafe in der Höhe von 8 Monaten, ergibt sich eine definitive Gesamtfreiheitsstrafe von 36 Monaten, welche jedoch angesichts des Verschlech- terungsverbots auf die vorinstanzlich auferlegten 34 Monate zu reduzieren ist. IV. Vollzug Die Vorinstanz wies zutreffend darauf hin, dass im vorliegenden Fall ein vollständi- ger Aufschub der Strafe nicht möglich ist. Sie führte die Voraussetzungen für die Gewährung des teilbedingten Vollzugs korrekt auf, worauf zu verweisen ist, und auch die Begründung, weshalb auf keine günstige Legalprognose zu schliessen ist, ist aus dem angefochtenen Entscheid zu übernehmen (vgl. Urk. 80 S. 44 f.).
- 22 - V. Haftentlassungsgesuch Der Antrag des Beschuldigten, er sei unverzüglich aus der Haft zu entlassen, ist angesichts der bis heute verbüssten 608 Tage (vom 1.4.2023 bis 28.11.2024) und der zu verhängenden Freiheitsstrafe abzuweisen. VI. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1. Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist auf Fr. 2'800.– zu veranschlagen (Art. 424 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 16 Abs. 1 und § 14 der Gebührenverordnung des Obergerichts). 2. Die Kosten im Rechtsmittelverfahren tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Beschuldigte strebte mit seiner Berufung eine Reduktion der Freiheitsstrafe und einen Verzicht auf den Widerruf der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 24. November 2022 bedingt ausgesprochenen Freiheitsstrafe an. Der Beschuldigte unterliegt mit seinen Anträgen vollumfänglich. Ausgangsgemäss sind ihm die Kosten des Beru- fungsverfahrens aufzuerlegen. Die Kosten der amtlichen Verteidigung sind einst- weilen auf die Gerichtskasse zu nehmen. Die Rückzahlungspflicht des Beschuldig- ten bleibt gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO vorbehalten. 3. Die amtliche Verteidigung, Rechtsanwältin MLaw X._____, macht einen Aufwand von total Fr. 4'943.75 (inkl. MwSt.) geltend (Urk. 95/2). Der geltend gemachte Auf- wand ist grundsätzlich ausgewiesen, weshalb die amtlichen Verteidigung des Be- schuldigten entsprechend aus der Gerichtskasse zu entschädigen ist. Es wird beschlossen: 1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Meilen vom
E. 14
Die folgenden Gegenstände werden an die jeweils berechtigten beziehungsweise von die- sen bevollmächtigten Personen innert einer Frist von drei Monaten nach Rechtskraft dieses Urteils auf erstes Verlangen herausgegeben. Nach Ablauf dieser Frist werden die Gegen- stände der Lagerbehörde zur Vernichtung oder ihr gutscheinenden Verwendung über- lassen. • 1 Schlüssel Kaba 20 (Nr. A-05; Asservat-Nr. A017'536'742) • 1 Paar ON Schuhe, grün (Nr. C-01; Asservat-Nr. A017'537'303) • 1 Tasche, schwarz (Nr. C-02; Asservat-Nr. A017'537'314) • 1 Armbanduhr, Code 41 (Nr. C-15; Asservat-Nr. A017'537'585).
E. 15
Das Genugtuungsbegehren des Privatklägers 2 F._____ wird abgewiesen.
E. 16
Rechtsanwältin MLaw X._____ wird für ihre Aufwendungen als amtliche Verteidigerin des Beschuldigten im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Gerichtsverfahren mit total Fr. 6'700.– (inkl. Barauslagen und MwSt.) aus der Gerichtskasse entschädigt.
- 28 - Die Kasse des Bezirksgerichts Meilen wird angewiesen, diesen Betrag an Rechtsanwältin MLaw X._____ auszuzahlen.
E. 17
Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf: Fr. 4'500.– ; die weiteren Kosten betragen: Fr. 4'000.– Gebühr für das Vorverfahren Fr. 17'797.25 Auslagen (Gutachten) Fr. 4'330.– Auslagen inner- & ausserkantonale Verfahrenskosten Fr. 109.20 Entschädigung Zeuge Fr. 6'700.– Kosten amtliche Verteidigung Fr. 37'436.45 Total
E. 18
Die Kosten des Vorverfahrens und des erstinstanzlichen gerichtlichen Verfahrens, ausge- nommen diejenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten zu 9/10 aufer- legt und zu 1/10 auf die Staatskasse genommen.
E. 19
Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse genommen; vorbehal- ten bleibt eine Nachforderung gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO im Umfang von 9/10.
E. 20
(Mitteilungen)
E. 21
(Rechtsmittel)" 2. Der Antrag des Beschuldigten betreffend Haftentlassung wird abgewiesen. 3. Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. 4. Gegen den Entscheid betreffend Beschlussdispositiv-Ziff. 2 kann bundes- rechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden. Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollständigen, begründeten Ausfertigung an gerechnet, bei der gemäss Art. 35 und 35a BGerR zuständigen strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesgerichtsgesetzes vorgeschriebe- nen Weise schriftlich einzureichen.
- 29 - Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts- gesetzes. Es wird erkannt:
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